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Unbeantwortete und offene Fragen im Zusammenhang mit den in das 
Privateigentum des Oba von Benin restituierten Benin-Bronzen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7495 
bleibt die Bundesregierung aus Sicht der Fragesteller die Antwort zu einer 
Reihe von Fragen schuldig. Dadurch wird die Aufhellung der Umstände der 
Restitution aller Benin-Preziosen aus deutschen Museumssammlungen an Ni-
geria erschwert. Die Fragesteller sehen sich deshalb gezwungen, einige Fragen 
aus der o. g. Kleinen Anfrage erneut an die Bundesregierung zu richten.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort 
darauf hin, dass sie von der Übertragung der Eigentumsrechte an den aus deut-
schen Museumssammlungen restituierten Benin-Bronzen durch den mittler-
weile aus dem Amt geschiedenen nigerianischen Staatspräsidenten Muham-
madu Buhari an den Oba von Benin (die laut Medienberichten am 
23. März 2023 erfolgt sein soll; vgl.: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/de
batten/benin-bronzen-werden-privatbesitz-des-oba-war-das-der-sinn-1887227
2.html, letzter Zugriff: 30. Juni 2023) seit dem 17. April 2023 Kenntnis hatte 
(Antwort zu Frage 2 auf Bundestagsdrucksache 20/7495). Der deutschen Öf-
fentlichkeit bekannt wurde diese Übertragung aber erst durch einen Artikel der 
Schweizer Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin, der am 5. Mai 2023 publi-
ziert wurde, also gut drei Wochen nach dem 17. April (https://www.faz.net/akt
uell/feuilleton/debatten/benin-bronzen-in-gefahr-wie-ein-welterbe-verloren-ge
ht-18709784.html). Die Beauftragte für Kultur und Medien (BKM), Claudia 
Roth, wurde am 7. Mai 2023 nach der Veröffentlichung dieses Artikels in den 
Medien mit den Worten zitiert, „gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt klä-
ren“ zu wollen, „was diese Maßnahme des scheidenden Präsidenten zu bedeu-
ten hat“ (https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/zurueckgegeben
e-benin-bronzen-verschenkt-jetzt-aeussert-sich-claudia-roth-li.345946; letzter 
Zugriff: 29. Juni 2023). Aus Sicht der Fragesteller hätte diese Klärung direkt 
nach dem 17. April 2023 eingeleitet werden müssen; es bleibt für die Frage-
steller unverständlich, warum diese Klärung nicht umgehend eingeleitet wor-
den ist.

Nichts gewusst haben will der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
(SPK), Dr. Hermann Parzinger, dessen Stiftung allein über 500 Benin-Prezio-
sen an Nigeria restituieren wird. Auf die Frage „Wussten Sie, dass der nigeria-
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nische Präsident dem Oba die Benin-Bronzen übereignen würde?“ erklärte er 
laut Medienberichten, dass „wir nichts wussten […] Wir hatten von dem Dek-
ret des Präsidenten aber schon vor der Berichterstattung in Deutschland gehört 
und waren dazu mit den Kollegen in Nigeria in Kontakt“ (https://www.berline
r-zeitung.de/kultur-vergnuegen/interview-spk-praesident-hermann-parzinger-z
u-benin-bronzen-hatte-schon-eine-audienz-beim-koenig-li.347798; letzter 
Zugriff: 29. Juni 2023).

Weder die Auskunft der BKM Claudia Roth noch die von Dr. Hermann Par-
zinger kann die Fragesteller vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen 
überzeugen, insbesondere vor dem Hintergrund des herausragenden Stellen-
wertes dieser Restitution (die BKM Claudia Roth selbst bezeichnete die Resti-
tution der Benin-Bronzen als „Wendepunkt in der internationalen Kulturpoli-
tik“; https://www.monopol-magazin.de/baerbock-und-roth-uebergeben-benin-
bronzen-nigeria; letzter Zugriff: 29. Juni 2023).

Aus Sicht der Fragesteller muss es befremden, dass die Bundesregierung bei 
einem so bedeutsamen Vorgang wie der Eigentumsübertragung aller restituier-
ten Benin-Preziosen aus deutschen Museumssammlungen die Öffentlichkeit 
nicht direkt informiert hat, sondern offenbar zugewartet hat, bis diese Informa-
tion am 5. Mai 2023 in den Medien durchsickerte. Die Fragesteller wollen 
deshalb von der Bundesregierung wissen, ob dieser Eindruck zutreffend ist 
und welche Gründe für diese Nichtinformierung vorlagen.

 1. Kann die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Aussage, keine wirt-
schaftlichen Interessen (vgl. Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdruck-
sache 20/478) im Hinblick auf die Restitution der Artefakte aus dem his-
torischen Königreich Benin aus deutschen Museumssammlungen zu ver-
folgen, angeben, welche politischen Gründe sie für deren Rückgabe hat, 
aufgrund derer u. a. von einer Wertermittlung abgesehen wurde (vgl. 
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a22_kultur/oeffentliche_sitzunge
n/914338-914338; ab Min. 01:20:07 [Dr. Andreas Görgen, Amtschef bei 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien], und wenn 
ja, kann sie diese politischen Gründe bitte benennen und inhaltlich erläu-
tern)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu der gleichlautenden Frage 1 
der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7495 verwiesen.

 2. Über welche Informationsquellen hat die Bundesregierung Kenntnis von 
der Übertragung der Eigentumsrechte an den aus deutschen Museums-
sammlungen restituierten Benin-Bronzen durch den mittlerweile aus dem 
Amt geschiedenen nigerianischen Staatspräsidenten Muhammadu Buhari 
an den Oba von Benin erhalten (diese Informationsquellen bitte benen-
nen und ggf. auch darauf eingehen, ob hier ein Zusammenhang mit der 
Medienberichterstattung besteht [vgl. z. B. folgenden Artikel vom 
19. April: https://www.welt.de/kultur/plus245351680/Benin-Bronzen-Di
e-erstaunliche-Ahnungslosigkeit-deutscher-Verantwortlicher.html; 
letzter Zugriff: 30. Juni 2023])?

Die Bundesregierung hat die Informationen am 17. April 2023 von nigeriani-
schen Gesprächspartnern sowie aus Medienberichten und allgemein zugängli-
chen Quellen in Nigeria erhalten.
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 3. Kann die Bundesregierung Gründe dafür angeben, warum sie erst gut 
einen Monat nach der Eigentumsübertragung der Benin-Preziosen an den 
Oba von Benin am 23. März 2023, nämlich am 17. April 2023, Kenntnis 
von diesem Vorgang erlangte (wenn ja, die Gründe hierfür bitte ausfüh-
ren und auch angeben, ob die Bundesregierung dadurch die Zusammen-
arbeit mit Vertretern nigerianischer Behörden gestört sieht)?

Die Bundesregierung wurde von der Regierung Nigerias über den Vorgang 
nicht offiziell unterrichtet. Ferner wird auf die Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 3 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7495 verwiesen.

 4. Warum hat die Bundesregierung, wenn sie seit dem 17. April 2023 über 
die in der vorhergehenden Frage angesprochenen Eigentumsübertragung 
an den Oba von Benin informiert war (Antwort zu Frage 2 auf Bundes-
tagsdrucksache 20/7495), die deutsche Öffentlichkeit nicht umgehend in-
formiert, sondern die Publikation eines einschlägigen Artikels der 
Schweizer Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin abgewartet, die hierü-
ber am 5. Mai 2023 informierte, also gut drei Wochen nach Kenntniser-
langung der Bundesregierung (bitte die Gründe der Bundesregierung, die 
deutsche Öffentlichkeit nicht zu informieren, aufzählen)?

 5. Warum hat sich die BKM Claudia Roth erst nach der Veröffentlichung 
dieses oben angesprochenen Artikels am 5. Mai 2023 bemüht, „gemein-
sam mit dem Auswärtigen Amt“ zu klären, „was diese Maßnahme des 
scheidenden Präsidenten zu bedeuten“ habe (bitte auch die Gründe dafür 
angeben, warum diese Bemühungen seitens der Bundesregierung offen-
bar nicht gleich nach Bekanntwerden der Eigentumsübertragung am 
17. April 2023 aufgenommen wurden)?

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Die Bundesregierung steht mit den an den Rückgaben beteiligten Einrichtungen 
und ihren Trägern zu Fragen der Rückgaben der Benin-Bronzen an Nigeria in 
regelmäßigem Austausch. Die betroffenen Einrichtungen und deren Träger 
wurden und werden von der Bundesregierung über die andauernden Entwick-
lungen in Nigeria informiert. Die Regierungsbildung in Nigeria nach der Über-
nahme der Amtsgeschäfte durch den neuen Präsidenten, Bola Ahmed Tinubu, 
am 29. Mai 2023 dauert weiter an, so dass auch die Gespräche mit den nigeria-
nischen Partnern über die politischen und rechtlichen Folgen des Dekrets nicht 
abgeschlossen sind. Des Weiteren wird auf die Antwort der Bundesregierung 
zu Frage 3 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7495 verwiesen.

 6. Hat die Bundesregierung in der Zeit vom 17. April 2023 bis 5. Mai 2023 
diejenigen deutschen Museen über die Eigentumsübertragung an den 
Oba informiert, deren Sammlungsbestände von der Restitution der Be-
nin-Bronzen betroffen sind?

a) Wenn ja, wie haben die betroffenen Museen reagiert (bitte auch dar-
legen, ob seitens der Museen ein Restitutionsstopp ins Spiel gebracht 
wurde und wie die Bundesregierung darauf ggf. reagiert hat)?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung die involvierten deut-
schen Museen nicht über die Eigentumsübertragung an den Oba in-
formiert (bitte die Gründe hierfür ausführen)?

Die Fragen 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung unterrichtet die Museen und deren Träger über relevante 
Erkenntnisse mittels der Bund-Länder-AG „Umgang mit Sammlungsgut aus 
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kolonialen Kontexten“, die regelmäßig zusammentritt. Die Berichterstattenden 
der AG kommunizieren die dortigen Informationen an die Museen in ihrer Trä-
gerschaft. Entscheidungen der Museen und ihrer Träger, die aus der hier in Fra-
ge stehenden Sachlage resultieren, werden seitens der Bundesregierung nicht 
kommentiert.

 7. Kann die dialektische Spannung in der Aussage von Dr. Hermann Par-
zinger, des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, von der Ei-
gentumsübertragung an den Oba nichts gewusst haben zu wollen, aber 
von dem „Dekret des [nigerianischen] Präsidenten […] schon vor der 
Berichterstattung in Deutschland gehört“ zu haben (siehe Vorbemerkung 
der Fragesteller), darauf zurückgeführt werden, dass auch er in der Zeit 
vom 17. April 2023 bis 5. Mai 2023 von der veränderten Sachlage durch 
die Bundesregierung nicht oder nur unzureichend informiert wurde?

a) Wenn ja, kann die Bundesregierung Argumente dafür angeben, wa-
rum der SPK-Präsident Dr. Hermann Parzinger nicht informiert wur-
de (bitte ausführen)?

b) Wenn nein, welches Interpretament kann die Bundesregierung dann 
für die Aussage des SPK-Präsidenten Dr. Hermann Parzinger anbie-
ten, nichts von der Eigentumsübertragung der restituierten Benin-
Bronzen an den Oba von Benin gewusst zu haben, aber von dem 
„Dekret des Präsidenten […] schon vor der Berichterstattung in 
Deutschland gehört“ zu haben (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Die Fragen 7 bis 7b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung kommentiert die Äußerungen von Dritten grundsätzlich 
nicht. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

 8. Kann die Bundesregierung angeben, warum der Passus „Die Bundes-
regierung, die Länder und die Kommunen erkennen an, dass Kolonialis-
mus ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Sie verurteilen den 
Kolonialismus sowohl in seiner formalen als auch informellen Form“, 
der laut Medienberichten ursprünglich Teil der „Gemeinsamen Erklärung 
zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ vom 
13. März 2019 sein sollte (https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUn
dAktuelles/2019/2019-03-25_Erste-Eckpunkte-Sammlungsgut-kolonial
e-Kontexte_final.pdf; https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rest
itutions-debatte-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-16081793.html, 
letzter Zugriff: 26. Mai 2023), dort letztlich doch keinen Eingang fand 
(bitte die genauen Gründe hierfür im Einzelnen erläutern und auch darauf 
eingehen, auf wessen Initiative hin dieser Passus keinen Eingang fand)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu der gleichlautenden Frage 15 
der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7495 verwiesen.

 9. Welche Gründe hat die Bundesregierung, trotz der angesprochenen Ei-
gentumsübertragung an den Oba, ihre finanzielle Beteiligung am Bau des 
geplanten Edo Museum of West African Art (EMOWAA) aufrechtzuer-
halten (Antwort zu Frage 7 auf Bundestagsdrucksache 20/7495, bitte 
diese Gründe darlegen)?

10. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, welche Funktion das 
EMOWAA haben soll, wenn in ihm nicht die aus deutschen Museums-
sammlungen restituierten Benin-Bronzen zu sehen sein werden?
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a) Wenn ja, inwieweit lässt sich in diesen Kenntnissen ein mögliches 
Nutzungskonzept für ein EMOWAA ohne restituierte Benin-Bronzen 
erkennen (bitte dieses Nutzungskonzept ggf. erläutern)?

b) Warum hat die Bundesregierung hierüber keine Kenntnisse?

Die Fragen 9 bis 10b werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Die Bundesregierung hält an der Unterstützung des Edo Museums of West Af-
rican Art (EMOWAA) fest. Die finanzielle Beteiligung betrifft den Bau eines 
Pavillons, in dem später Bronzen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den können. Die Einigung über Art und Umfang der Ausstellung obliegt den 
nigerianischen Entscheidungsträgern. Die Konzeption des EMOWAA geht über 
die Aufbewahrung der Bronzen hinaus. Sie umfasst das Ziel, das EMOWAA zu 
einem wichtigen archäologischen Forschungszentrum („Mauern von Benin“) 
und Museum aufzubauen. Durch die Unterstützung seitens der Bundesregie-
rung soll die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nigeria als 
Ganzes vertieft werden.
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